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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zu Besetzung und parlamentarischer Kontrolle des 
Aufsichtsrates der Deutsche Bahn AG 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste wurden gebeten, das Verfahren bei der Besetzung des Aufsichts-
rates der Deutsche Bahn AG darzustellen und die Möglichkeiten parlamentarischer Kontrolle der 
Aufsichtsratstätigkeit aufzuzeigen. 

Gemäß § 101 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG)1 werden die Mitglieder des Aufsichtsrats von der 
Hauptversammlung gewählt, soweit sie nicht in den Aufsichtsrat zu entsenden sind. Ein Recht, 
Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden, kann gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 AktG nur durch die 
Satzung und nur für bestimmte Aktionäre oder für die jeweiligen Inhaber bestimmter Aktien be-
gründet werden. Zudem bestimmt § 119 Abs. 1 Nr. 1 AktG, dass die Hauptversammlung in den 
im Gesetz und in der Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, namentlich über die Bestellung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit sie nicht in den Aufsichtsrat zu entsenden sind, ent-
scheidet. 

§ 9 Abs. 1 der Satzung der DB AG2 legt fest, dass der Aufsichtsrat aus zwanzig Mitgliedern be-
steht. Gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung hat die Bundesrepublik Deutschland, solange sie mehrheit-
lich Aktionär ist, das Recht, drei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Soweit die zehn 
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre nicht gemäß § 9 Abs. 2 entsandt werden, werden sie gemäß 
§ 9 Abs. 3 Satz 1 von der Hauptversammlung gewählt. 

Zur parlamentarischen Kontrolle (teil-)privatisierter öffentlicher Unternehmen wie der Deutsche 
Bahn AG haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages in der Vergangenheit 
verschiedentlich ausführlich Stellung genommen.3 Wie in diesen Arbeiten dargelegt steht den 

 

1 Aktiengesetz (AktG) vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354). 

2 Satzung der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft in der am 15.07.2016 in der a.o. Hauptversammlung beschlosse-
nen Fassung. 

3 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Reichweite des parlamentarischen Fragerechts bei 
privatisierten öffentlichen Unternehmen, Ausarbeitung, WD 3-3000-236/11, 8. Juli 2011; Wissenschaftliche 
Dienste des Deutschen Bundestages, Parlamentarische Kontrolle privater Gesellschaften, Ausarbeitung, WD 3-
3000-067/17, 23. März 2017; Reichweite des parlamentarischen Fragerechts - Zum Urteil des BVerfG vom 7. 
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https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1046118/57f8ffcf07d44cb49c9dc4260fb14e98/satzung_dbag_de-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/423624/90fb2de7f92ec9479802062008df18e4/WD-3-236-11-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/508032/98b2d595caa43750784b3e104d283c96/WD-3-067-17-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/508032/98b2d595caa43750784b3e104d283c96/WD-3-067-17-pdf.pdf
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Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) ein parlamentarisches Fragerecht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 20 
Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz (GG)4 zu, das in §§ 100 ff. Geschäftsordnung des Deutschen Bundesta-
ges (GOBT)5 näher ausgestaltet wird.6 Dieses Fragerecht erstreckt sich auf sämtliche Angelegen-
heiten im Verantwortungsbereich der Bundesregierung.7 Dabei ist die Regierung grundsätzlich 
verpflichtet, auf sämtliche Fragen der Abgeordneten wahrheitsgemäß und vollständig zu antwor-
ten und dabei auf alle ihr vorliegenden und mit zumutbarem Aufwand beschaffbaren Informatio-
nen zurückzugreifen.8  

Bis zu einer Entscheidung im Jahr 2017 nahm die Rechtsprechung an, dass die Reichweite des 
Fragerechts (sowie der damit korrespondierenden Antwortpflicht der Bundesregierung) im Fall 
der Deutsche Bahn AG aufgrund einer verfassungsrechtlichen Vorgabe reduziert sei.9 Gemäß Art. 
87e Abs. 3 Satz 1 GG seien die Eisenbahnen des Bundes als Wirtschaftsunternehmen in privat-
rechtlicher Form zu führen, während dem Bund gem. Art. 87e Abs. 4 Satz 1 GG die Gewährleis-
tung der Allgemeinwohlorientierung beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes obliege. Der 
Begrenzung der Verantwortlichkeit des Bundes entsprechend sei auch die Reichweite des parla-
mentarischen Fragerechts reduziert.10 In einer Entscheidung von 2017 hat das BVerfG diese Be-
trachtungsweise zwar grundsätzlich bestätigt, im Fall der Deutsche Bahn AG jedoch betont, dass 
auch eine Verantwortlichkeit des Bundes für ihre unternehmerische Tätigkeit bestehe, wenn die-
ser maßgeblich bei der Bestellung der Aufsichtsräte (und so mittelbar der Vorstände) mitwirke 

 

November 2017, Az. 2 BvE 2/11, Sachstand, WD 3-3000-220/17, 9. November 2017; Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestages, Parlamentarisches Fragerecht und Geheimhaltung, Ausarbeitung, WD 3-3000-
053/18, 28. Februar 2018; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Einsicht in wirtschaftliche 
Gutachten der Deutschen Bahn AG durch Bundestagsabgeordnete, Ausarbeitung, WD 3-3000-144/18, 25. Mai 
2018. 

4 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz - GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2478). 

5 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GOBT) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1980 
(BGBl. I S. 1237) zuletzt geändert laut Bekanntmachung vom 28. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 64). 

6 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Reichweite des parlamentarischen Fragerechts bei 
privatisierten öffentlichen Unternehmen, Ausarbeitung, WD 3-3000-236/11, 8. Juli 2011, S. 3 f. m.w.N.; Wissen-
schaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Parlamentarische Kontrolle privater Gesellschaften, Ausarbei-
tung, WD 3-3000-067/17, 23. März 2017, S. 3 f. m.w.N. 

7 Vgl. § 105 GOBT i.V.m. Nr. 2 Abs. 1 Anlage 4 zur GOBT. 

8 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Reichweite des parlamentarischen Fragerechts bei 
privatisierten öffentlichen Unternehmen, Ausarbeitung, WD 3-3000-236/11, 8. Juli 2011, S. 3 m.w.N.; Wissen-
schaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Parlamentarische Kontrolle privater Gesellschaften, Ausarbei-
tung, WD 3-3000-067/17, 23. März 2017, S. 3 m.w.N. 

9 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Reichweite des parlamentarischen Fragerechts bei 
privatisierten öffentlichen Unternehmen, Ausarbeitnug, WD 3-3000-236/11, 8. Juli 2011, S. 5 m.w.N.; Wissen-
schaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Parlamentarische Kontrolle privater Gesellschaften, Ausarbei-
tung, WD 3-3000-067/17, 23. März 2017, S. 5 m.w.N. 

10 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, a.a.O. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/538904/7e7c2e1ee6f6f93855da8d1d7dd6f68e/WD-3-220-17-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/556744/d4a54faeb12e474e3a0575b6a919b396/WD-3-053-18-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/556744/d4a54faeb12e474e3a0575b6a919b396/WD-3-053-18-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg
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und über weitere (wenngleich nur mittelbare) Einwirkungsmöglichkeiten verfüge.11 Solange der 
Bund eine Gewährleistungsverantwortung sowohl für die Schienenwege als auch für die Ver-
kehrsangebote trage und als Alleineigentümer die Geschäftspolitik der Deutsche Bahn AG zumin-
dest bis zu einem gewissen Grade beeinflussen könne, könne er nicht von jedweder Verantwor-
tung für die Unternehmensführung freigestellt werden.12 Das parlamentarische Fragerecht sowie 
die damit korrespondierende Antwortpflicht der Bundesregierung erstreckten sich daher auch 
auf Umstände, die die unternehmerischen Tätigkeit der Deutsche Bahn AG betreffen.13 

*** 

 

11 BVerfGE 147, 50 (Rn 263 ff.) 

12 BVerfGE 147, 50 (Rn. 267). 

13 BVerfGE 147, 50 (Rn. 267 f.). 


